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§ 1 Name, Sitz und Zugehorigkeit

1. Der Verein flihrt den Namen "BSM" Behinderten-Sport Minster Versehrten-
Sportgemeinschaft von 1955 e.V."

2. Er hat seinen Sitz in Mlnster und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Mlnster
eingetragen.

3. Der Verein ist u. a. folgenden Verbdnden angeschlossen:

* Behinderten-Sportverband Nordrhein-Westfalen e. V(BSNW),
+ Stadtsportbund Minster e. V. (SSB),
* LandesSportBund Nordrhein-Westfalen e. V, (LSB).

4. Die Verbandsbeitrage sind unabhangig davon zu entrichten, ob die Verbande in dieser
Satzung genannt werden oder nicht.
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§ 2 Gemeinniitzigkeit/Allgemeines

1. Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegtinstigte Zwecke" 1 der Abgabenordnung.

2. Der Verein ist selbstlos tétig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
3. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

4. Mittel des Vereins dirfen nur fir satzungsgemaBe Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben beglinstigt werden, die dem Zweck des Vereins
fremd sind.

6. Alle Funktionen im Verein kénnen sowohl von Mannern als auch von Frauen ausgeibt
werden.

§ 3 Ziel, Aufgaben und Wesen des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die Férderung des Sport sowie der Jugendpflege und kultureller
Veranstaltungen. Der Sport soll zur Erhaltung und Wiedergewinnung der Gesundheit
und der kdérperlichen Leistungsfahigkeit sowie zur Starkung der Eigeninitiative, der
Selbstandigkeit und der sozialen Integration beitragen.

2. Die Teilnahme am Sport ist allen Behinderten zu ermdglichen, um eine Rehabilitation zu
erreichen.

3. Die gemeinsame sportliche Betatigung und Pflege der Geselligkeit mit Nichtbehinderten
werden ebenfalls dem Vereinszweck zugeordnet.

4. Der Vereinszweck wird angestrebt

a) durch die Aufnahme von behinderten Frauen und Mannern sowie von Kindern
und Jugendlichen, und zwar ungeachtet der Ursache der Behinderung (Geburt,
Krankheit, Unfall, kriegs- und wehrdienstbedingt) unter Einbeziehung
Nichtbehinderter zwecks integrativer gemeinsamer sportlicher Betatigung.

b) durch Ubungen, die auf die Art und Schwere der Behinderung und den
gesundheitlichen Allgemeinzustand des Mitgliedes abgestimmt sind.

¢) durch Pflege des Wettkampfgedankens dergestalt, dass fir den Behinderten die
sportliche Anforderung angemessen bleibt und Uberforderungen vermieden
werden. Uber Art und Umfang der Beteiligung entscheidet ein, approbierter Arzt
(Sportarzt),

d) durch gesellige und sonstige Veranstaltungen zur Minderung der
Schadigungsfolgen sowie zur Verbesserung der individuellen Lebensqualitat und
Lebensfreude,

e) durch Zusammenarbeit mit Sportvereinen und den unter §1 Ziffer 3
aufgefiihrten Verbanden und Organisationen der Behinderten sowie der
betreffenden Behdérden und Dienststellen. Die Mitglieder des Vorstandes und des
Beirats sind ehrenamtlich tatig. Sollte das MaB der ehrenamtlichen Tatigkeit nicht
mehr zumutbar sein, kann sich der Vorstand haupt- oder nebenberuflicher Krafte
bedienen.
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§ 4 Mitgliedschaft

1. Dem Verein kénnen nur natlrliche Personen beitreten,

2. Die Mitgliedschaft zum Verein ist schriftlich zu beantragen. Uber die Aufnahme
entscheidet der Vorstand. Mit der schriftlichen Bestatigung und der Aushandigung des
Mitgliedsausweises beginnt die Mitgliedschaft und begriindet die Verpflichtung zur
Beitragszahlung.

3. Die beantragte Mitgliedschaft ist abzulehnen, wenn es im Interesse des Vereins geboten
erscheint.

4. Die Zugehoérigkeit zum Verein erlischt:
a) mit dem Tod des Mitgliedes,

b) durch Ausschluss,

¢) durch Kindigung zum Jahresschluss, wenn sie bis zum 31. Oktober eines
Jahres schriftlich dem Vorstand mitgeteilt wird. Im Falle nicht fristgerechter
Kindigung besteht fliir das Folgejahr uneingeschrankte Beitragspflicht.

§ 5 Sportliche Wettbewerbe

An sportlichen Wettbewerben kann nur nach den Bedingungen der Behinderten-
Sportverbande teilgenommen werden. Behinderte haben fir die Teilnahme an Wettkdmpfen
gemaB Ziffer 1 halbjahrlich ihre Sporttauglichkeit von einem Sportarzt im Sport-
Gesundheits-Pass bestatigen zu lassen.

§ 6 Ausschluss

1. Der Ausschluss eines Vereinsmitgliedes kann erfolgen, wenn ein Verhalten festgestellt
und nachgewiesen wird, welches das Ansehen des Vereins schadigt oder mit dem Zweck
des Vereins unvereinbar ist. Dazu gehért, wenn ein Mitglied nicht der Beitragsver-
pflichtung nachkommt.

2. Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand (§ 13). Der Ausschluss wird mit dem Tage
wirksam,an dem er beschlossen wird.Er ist dem Ausgeschlossenen schriftlich mitzuteilen.

3. Gegen den Ausschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde eingelegt werden.
Die Beschwerde ist schriftlich zu begriinden und hat aufschiebende Wirkung. Uber die
Beschwerde entscheidet der Ehrenrat.

§ 7 Mitgliedsbeitrag

1. Die Jahreshauptversammlung (JHV) setzt in der Beitragsordnung die Héhe des
Jahresbeitrages, des Aufnahme- und Mahngeldes fest.

2. Von neuen Mitgliedern wird im Beitrittsjahr nur ein anteiliger Jahresbeitrag und das
Aufnahmegeld erhoben.

3. Der Vorstand ist ermachtigt, fir einzelne Mitglieder in besonderen Hartefallen den
Jahresbeitrag zu ermaBigen oder ausnahmsweise zu erlassen, und zwar jeweils mit
Widerrufsrecht.

4. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.
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§ 8 Verwendung der Beitrige, Aufnahmegelder und sonstigen Geldmittel
Aus den Beitragen, Aufnahmegeldern und sonstigen Geldmitteln sind zu zahlen:

1. Verbandsbeitrdage an die Organisationen, denen der Verein angehort,
2. Pramien fir die Sportunfallversicherung,
3. Kosten fir die Erfullung der im § 3 festgelegten Aufgaben,

4. Verwaltungskosten.

§ 9 Jugend des Vereins

Die Jugend des Vereins fuhrt und verwaltet sich im Rahmen der Satzung, Ordnungen und
Richtlinien selbstandig.

Sie entscheidet Uiber die Verwendung der ihr zuflieBenden Mittel. Alles Nahere regelt die
Jugendordnung.

§ 10 Organe
Die Organe des Vereins sind:

1. Jahreshauptversammliung (JHV)

2. auBerordentliche Mitgliederversammlung (aoMV)
3. Vorstand

4. Beirat

§ 11 Jahreshauptversammlung (JHV)
1. Die JHV ist oberstes Organ und letzte Instanz fir alle Mitglieder des Vereins.

2. Die JHV findet jeweils im ersten Vierteljahr eines Jahres statt. Dazu wird vom Vorstand
unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen mit Angabe der Tagesordnung eingeladen. Die
Frist beginnt mit dem auf die Einladung folgenden Werktag, Die Einladung ist wirksam,
wenn sie an die Anschrift des Mitgliedes erfolgt, die dem Vorstand mitgeteilt worden ist.

3. Von den stimmberechtigten Mitgliedern kénnen Antrége zur JHV bis spatestens vierzehn
Tage vor dem Termin schriftlich beimVorstand eingereicht werden.

4. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.
5. Die JHV ist ungeachtet der Anzahl der anwesenden. Mitglieder beschlussféhig.

6. Die Beschllsse werden mit Zweidrittelmehrheit gefasst. Sie sind flr alle Mitglieder und
Organe verbindlich.

7. Die JHV wahlt bis auf den Jugendwart den Vorstand ((§ 13, Ziffer 2) und einen Teil des
Beirates (§ 14, Ziffer 1 a) bis e)), Der von der Jugendversammlung gewahlte Jugendwart
ist von der JHV zu bestatigen.

8. Die JHV wahlt aus ihrer Mitte in jedem Jahr einen Kassenprifer flir zwei Jahre. Eine
Wiederwahl ist nach vier Jahren zuldssig. Kassenprifer dirfen nicht dem Vorstand und
Beirat angehoren.

9. Die JHV beschlieBt Gber die Ernennung von Ehrenmitglieder. War das Ehrenmitglied
zuvor 1. Vorsitzender, erhélt es die Bezeichnung "Ehrenvorsitzender".
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§ 12 AuBlerordentliche Mitgliederversammlung (a0oMYV)

1. Aus besonderem Anlass kann eine auBerordentliche Mitgliederversammlung vom
Vorstand einberufen werden.

2.Sie ist vom Vorstand einzuberufen, wenn sie von mindestens einem Zehntel der
Mitglieder des Vereins verlangt und ein entsprechender Antrag dem Vorstand vorgelegt
wird.

3. Die formelle Abwicklung dieser Versammlung entspricht der JHV. Auch die hier
gefassten Beschllsse sind flir alle Mitglieder verbindlich.

§ 13 Vorstand

1.Der Vorstand erledigt die laufenden Geschafte des Vereins.

2. Zum Vorstand gehoren:

a) 1. Vorsitzender
b) 2. Vorsitzender
¢) 1. Schriftfiihrer
d) 1. Kassenwart

e) 1. Sportwart

f) Geschaftsfihrer
g) Jugendwart

3. Die Jahreshauptversammlung wahlt die Mitglieder des Vorstandes bis auf den
Jugendwart flr die Dauer von zwei Jahren und zwar

in einem Jahr den 1. Vorsitzenden, den 1. Schriftfiihrer und den 1. Sportwart,
im folgenden Jahr den 2. Vorsitzenden, den 1. Kassenwart und den Geschaftsfihrer.
Wiederwahl ist maglich.

Der Jugendwart ist von der Jugendversammlung zu wahlen.

4. Der Vorstand ist beschlussfahig mit vier seiner Mitglieder. Er fasst seine Beschlisse mit
einfacher Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Die jeweils
amtierenden Mitglieder des Vorstandes bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt bis
Nachfolger gewahlt worden sind.

Alle Beschllsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden
und dem Schriftfihrer oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen.

Der Vorstand hat die Beschllisse auszufiihren, die auBer von ihm selbst von den Ubrigen
Organen des Vereins gefasst worden sind.

Der Verein wird gerichtlich und auBergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes -
auBer Jugendwart - (Ziffer 2 a) bis f)) vertreten (§ 26 BGB).
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§ 14 Beirat

1. Zum Beirat gehoéren:
a) 2. Schriftflihrer
b) 2. Kassenwart
c) 2. Sportwart
d) Pressewart
e) Frauenbeauftragte oder Vertreter
f) Obleute der Ubungsgruppen / Abteilungen oder Vertreter
g) Sportarzte

2. Fur die Besprechung von Einzelfragen steht dem Vorstand das Recht zu, sonstige
Mitglieder - auch Nichtmitglieder - einzuladen zwecks Beratung aber ohne Stimmrecht.

3. Der Beirat wird bis auf die Obleute und Sportarzte fir die Dauer von zwei Jahren
von der JHV gewéhlt. Die Ubungsgruppen wahlen ihre Obleute und einen Vertreter fiir
zwei Jahre, Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bestimmt die Gruppe oder ggf. der
Vorstand einen Nachfolger, der bis zur nachsten Gruppenversammlung kommissarisch
tatig ist. Sportarzte werden vom Vorstand berufen.

4, Der Beirat ist mindestens einmal im Jahr (September / Oktober) vom Vorstand zu
einer Sitzung einzuberufen. Die Sitzung leitet der Vorstandsvorsitzende; im Falle der
Verhinderung ein Mitglied des Vorstandes. Auf dieser Sitzung berichtet der Vorstand tber
die Vereinsarbeit und stellt seine Planungsabsichten fliir das kommende Jahr zur Beratung
und Abstimmung vor. Mitglieder des Beirates berichten Uber ihre Tatigkeiten,
insbesondere Uber die Aktivitaten der Sportgruppen. Weiter ist u. a. tber héhere
Ausgaben entsprechend der Finanzordnung und Uber die Beschaffung von Sportartikeln
zu beraten und abzustimmen.

5. Der Beirat fasst seine Beschllisse mit einfacher Mehrheit. Stimmengleichheit bedeutet
Ablehnung.

§ 15 Mitarbeiterkreis

Zum Mitarbeiterkreis gehdren Mitglieder und Nichtmitglieder, die zur Erflllung von
Vereinsaufgaben tatig sind:

1. Ubungsleiter
2. Abnahmeberechtigte fiir das Deutsche Sportabzeichen
3. FestauschuB
4. Kassenprifer

5. andere vom Vorstand berufene Mitglieder und Nichtmitglieder. Sofern sich die
Aufgaben nicht aus der Satzung ergeben, sind sie in der Geschéaftsordnung festzulegen
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§ 16 Ehrenrat

Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern, die nicht dem Vorstand und Beirat angehéren
durfen. Sie werden von der Mitgliederversammlung flir die Dauer von vier Jahren
gewahlt. Ebenfalls fiir vier Jahre werden zwei Ersatzmitglieder gewahlt, die einspringen,
falls ein Ehrenratsmitglied verhindert oder ausgeschieden ist. Wiederwahl ist mdglich.

Der Ehrenrat hat die Aufgabe, nicht vermdégensrechtliche Streitigkeiten unter den
Mitgliedern dem und zwischen Mitgliedern und Vorstand zu schlichten. Mit besonderen
Anliegen kénnen die Mitglieder - z. B. bei Streitigkeiten, die sie nicht mit den Organen
abhandeln méchten - sich an den Ehrenrat wenden. Die Entscheidung des Ehrenrates ist
flr den Vorstand verbindlich. Der Rechtsweg wird dadurch nicht ausgeschlossen. Die
Organe kénnen sich vom Ehrenrat beraten lassen. Der Ehrenrat wahlt aus seinen Reihen
einen Sprecher.

§ 17 Haftungsausschluss

Der Verein Gbernimmt fir die bei der Ausliibung des Sports, bei sportlichen
Veranstaltungen oder bei einer sonstigen flir den Verein erfolgten Tatigkeit oder im Falle
sonstiger Schadigungen keine Haftung. Die Haftung des Vereins aus der Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten ist mithin ausgeschlossen.

§ 18 Protokollfiihrung

1. Die Protokollfihrung obliegt dem 1. Schriftfihrer, im Falle seiner Verhinderung dem 2.
Schriftfihrer oder einem Mitglied des Vorstandes.

2 In den Protokollen sind alle Beschllsse der Organe des Vereins niederzulegen.

3. Die Protokolle sind vom Vorsitzenden und dem Protokollfiihrer gemaB Ziffer 1 zu
unterschreiben.

4. Sie sind bei besonderer Wichtigkeit allen Mitgliedern schriftlich, spatestens in der
nachsten Versammlung bekannt zu geben.

§ 19 Mitteilungen

Der Vorstand ist gehalten, wesentliche Mitteilungen und Beschliisse besonderer Art und
Wichtigkeit, Spiel- und Veranstaltungstermine den Mitgliedern des Vereins schriftlich zu
Ubermitteln.

§ 20 Offizielles Organ

Das vom Behinderten-Sportverband Nordrhein-Westfalen e. V. (BSNW) herausgegebene
Organ wird allen ehrenamtlich tatigen Mitgliedern unmittelbar vom Verband per Post
zugeschickt. Die anfallenden Kosten tbernimmt der Verein.

§ 21 Geschiiftsjahr

Das Geschéaftsjahr des Vereins entspricht dem Kalenderjahr.
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§ 22 Auflésung

1. Der Verein kann durch Beschluss einer eigens zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung aufgelést werden.

2. Der Beschluss wird wirksam, wenn von den stimmberechtigten Mitgliedern mindestens
fiinfundzwanzig v. H. anwesend sind und von diesen Zweidrittel der Auflésung zustimmen.

3.Im Falle der Auflésung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall ihres bisherigen
Zwecks fallt das Vermdgen des Vereins, soweit es nach Erledigung aller Verbindlichkeiten
der eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder oder den gemeinen Wert der von den
Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen Ubersteigt, an den Rat der Stadt MlUnster, der es
ausschlieBlich fir einen gemeinnitzigen Zweck auf dem Gebiet der Leibeslibung flr
Behinderte zu verwenden hat.

§ 23 Beitrags-, Finanz-, Geschiifts- und Jugendordnung

1. Zur Regelung der Vereinsarbeit sind vom Vorstand eine Beitragsordnung, eine
Finanzordnung, eine Geschaftsordnung und eine Jugendordnung aufzustellen und von der
Mitgliederversammlung zu beschlieBen.

2. Diese Ordnungen sind fur alle Mitglieder und Organe ebenso verbindlich wie diese
Satzung; sie sind aber nicht Bestandteile der Satzung.

§ 24 Giiltigkeit der Satzung

1. Diese in der JHV am 10. Marz 2002 beschlossene Satzung tritt mit sofortiger Wirkung in
Kraft. Sie ist flr alle Organe und Mitglieder verbindlich.

2. Anderungen dieser Satzung bediirfen eines Beschlusses einer JHV oder aoMV. Sie treten
mit dem Tage der Beschlussfassung in Kraft, falls nicht ausdricklich ein anderer Termin
beschlossen wird.

3. Die Satzung vom 04. Marz 1979 tritt mit dem in Kraft treten dieser Satzung auBer
Kraft.

Minster, den 10. Marz 2002

Fir den Vorstand:

|. Vorsitzender und
Geschaftsfuhrer

Rudolf Kahle
Hansaring 57, 48155 Miinster, Telefon: 0251 - 63542
Bank: Sparkasse Minster BLZ: 400 501 50 Konto-Nr. 13 1003


file:///Users/chki46/Desktop/09_bsm3__todo__230309/beitragsordnung.htm

	Satzung
	Inhalt  
	§ 1 Name, Sitz und Zugehörigkeit 
	§ 2 Gemeinnützigkeit/Allgemeines
	§ 3 Ziel, Aufgaben und Wesen des Vereins
	§ 4 Mitgliedschaft
	§ 5 Sportliche Wettbewerbe
	§ 6 Ausschluss
	§ 7 Mitgliedsbeitrag
	§ 8 Verwendung der Beiträge, Aufnahmegelder und sonstigen Geldmittel
	§ 9 Jugend des Vereins
	§ 10 Organe
	§ 11 Jahreshauptversammlung (JHV)
	§ 12 Außerordentliche Mitgliederversammlung (aoMV)
	§ 13 Vorstand
	§ 14 Beirat
	§ 15 Mitarbeiterkreis
	§ 16 Ehrenrat
	§ 17 Haftungsausschluss 
	§ 18 Protokollführung
	§ 19 Mitteilungen 
	§ 20 Offizielles Organ 
	§ 21 Geschäftsjahr 
	§ 22 Auflösung 
	§ 23 Beitrags-, Finanz-, Geschäfts- und Jugendordnung 
	§ 24 Gültigkeit der Satzung


